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Die Gerichte und die Justizverwaltungen
ei der Beratung des Gerichtsverfassungsgesetzes wurden von der
dazu ernannten Reichstagskommissiou dem Entwurf eine Anzahl
wichtiger Bestimmungen über die Geschäftsverteilung bei den
Kollegialgerichten eingefügt. Sie wurden auch trotz heftigen
Widerspruchs einzelner Regierungen, namentlich des damaligen

sächsischen Justizministers, schließlich zum Gesetz erhoben. Demgemäß ist im
ganzen deutschen Reiche seit dem 1. Oktober 1879 beim Reichsgericht, sowie
bei den Oberlandes- und den Landgerichten den Justizverwaltungen die Be-
sugnis entzogen, den Vorsitz in den verschiednen Abteilungen der Gerichte
(Senate, Kammern) unter den einzelnen Senatspräsidcnten oder Direktoren zu
verteilen, die Mitglieder der Gerichtsabteilungen und ihre regelmäßigen Stell¬
vertreter zu bestimmen und die Geschäfte selbst den einzelnen Abteilungen zu¬
zuweisen. Diese Aufgaben sind vielmehr einer besondern bei jedem Kollegial¬
gericht bestehenden Körperschaft überwiesen, die für die Frage der Verteilung
des Vorsitzes aus dem Präsidenten des Gerichtshofes und den sämtlichen dort
angestellten Senatspräsidenten oder Landgerichtsdirektoren besteht. Für Ord¬
nung der übrigen Angelegenheiten, die alljährlich neu erfolgt, treten aus der
Reihe der Mitglieder noch der älteste Rat des Landgerichts, die beiden ältesten
Räte der Oberlandesgerichte und die vier ältesten Räte des Reichsgerichts hinzu.
In dieser Zusnmmeusetzung führt die Körperschaft den Nnmeu Präsidium. Sie
entscheidet über die ihr zugewiesenen Angelegenheiten völlig unabhängig nach
Stimmenmehrheit. Nur auf Antrag des Präsidiums, nur auf bestimmte Zeit
oder doch nur auf so lange, als vom Präsidium das Bedürfnis hierzu aner¬
kannt wird, dürfen den Gerichten nichtständige Richter, Hilfsrichter (Assessoren)
von den Landesjustizverwaltungen beigeordnet werden.

Grund und Zweck dieser Bestimmungen liegen auf der Haud. In der
Grenzboten I 1894 28



218 Die Gerichte und die Justizverwaltungen

Reichstagssitzung vvm 21. Nvvember 1876 faßte sie der Vorsitzende der Justiz-
kommissivn und ihr Berichterstatter für das Plenum, der Abgeordnete Miquel,
mit gewohnter Klarheit dahin zusammen: „Das Ziel, das die Kommission er¬
reichen wollte, war die Ausschließung der entscheidenden Mitwirkung der Landes¬
justizverwaltung auf die Bildung der Senate, auf die Verteilung der Geschäfte
und der Personen darin und auf das Präsidium in deu eiuzelnen Senaten.
Man wollte ausschließen die Möglichkeit der Einwirkung auf die Konstruktion
der Gerichte, für die einzelnen Fälle nicht bloß, sondern anch für die Rechts¬
materien überhaupt, und das ist auch durch die jetzigen Vorschläge der Kom¬
mission vollständig gelungen." Bei den Beratuugen wurde vielfach auf den
bekannten Obertribunalsbeschluß vom 29. Januar 1866 Bezug genommen,
der in Sachen Twesten und Frenzel den preußischen Abgeordneten die ver¬
fassungsmäßig gewährleistete Redefreiheit in gesetzwidriger Weise verkümmert
hatte, uud der nur durch Abkommandirung zweier Assessoren in das Ober¬
tribunal ermöglicht worden war. Auch sprach man, zum Teil unter Berufung
auf bestimmte vorgekommne Fälle, von allen Seiten die Befürchtung aus, die
Justizverwaltungen möchten sich nicht immer von sachlichen Rücksichtenleiten
lassen, sei es daß sie wünschten', bequeme Nichter und Vorsitzende nament¬
lich für Verhandlung politischer Prozesse zur Verfügung zu haben, oder un¬
bequeme, steisnackige, vielleicht gar als Anhänger oppositioneller Anschauungen
bekannte fernzuhalten. Dazu kam die Erwägung, daß auch die unparteiischste
Justizverwaltung die Befähigung der einzelnen Vorsitzenden und Richter für
die eine oder die andre Art der Verwendung von ihrer oft weit entlegnen
Zentralstelle aus gar nicht übersehen könne. Sie werde auf subjektive und
unkontrollirbare Berichte der Präsidenten, wenn nicht auf noch unzuverlässigere
Quellen angewiesen sein. Dem gegenüber biete ein genau unterrichtetes, aus
unabhängigen Richtern zusammengesetztes,Klatschereien und Zwischenträgereien
so gut wie unzugängliches Kollegium des Gerichtshofs, selbst auf die Gefahr
einzelner Mißgriffe hin, eine unvergleichlich größere Gewähr für möglichst
sachgemäßeVerwendung der verfügbaren Kräfte und damit für eine möglichst
sachliche nnd unparteiische Rechtspflege.

Nach allem, was man hört, hat sich die Einrichtung des Präsidiums in
den fünfzehn Jahreil ihres Bestehens überall vorzüglich bewährt. Die Klagen
über die Geschäftsthätigkeit der Strafkammern wurzeln iu der Einrichtung der
Kammern selbst, nicht iu der Art ihrer jeweiligen Besetzung durch das Prä¬
sidium. Sie genießt namentlich innerhalb der Räte der Kollegialgerichte all¬
gemeines Vertrauen. Fälle, daß Nichterkollegien willkürlich oder gar mit poli¬
tischen Hintergedanken zusammengesetzt würden, gelten dank der Einrichtung
des Präsidiums für schlechterdings ausgeschlossen.

Mit nicht geringem Erstaunen liest man deshalb in Nichterkreisen, daß
der soeben beim Bundesrat eingegangne Antrag Preußens über Änderungen
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und Ergänzungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Strafprozeßordnung
ganz am Ende und außer allein Zusammenhang mit den Fragen der Berufung,
der Entschädigung unschuldig Verurteilter u. s. w. auch den Vorschlag enthält,
dem Präsidium alle oben erwähnten Geschäfte wieder abzunehmen und sie den
Landesjustizverwaltungen, beim Reichsgericht dem Reichskanzler, den Antrag
auf Beiordnung von Hilfsrichtern aber den Gerichtspräsidenten allein zu
überweisen.

Wir meinen, nicht bloß die Gerichte, nicht bloß die politischen Parteien,
sondern das deutsche Volk habe dringende Veranlassung, gegen die geplante
Neuerung geschlossenFront zu machen.

Wir bezweifeln keinen Augenblick, daß in den Akten der deutschenJustiz¬
verwaltungen manche grau in grau gefärbte Berichte mißvergnügter, von ihren
Präsidien überstimmter Präsideuten liegen mögen. Ja es mag namentlich
bei kleinern Landgerichten vorgekommen sein, daß die Geschüftsverteilung im
gegebnen Falle wirklich zweckmäßiger hätte getroffen werden können, oder daß
auf persönliche Wünsche einzelner Direktoren und Räte hie und da mehr als
billig Rücksicht genommen worden ist. Allein auf Beseitigung offenbarer Miß¬
stände können die Justizverwaltungen, ganz abgesehen vom Disziplinarverfahren,
schon heute durch die Präsidenten einwirken. Daß, wie in der Begründung
geklagt wird, allgemeine Verfügungen des preußischen Justizministers, die in
der That auch sachlich allen Beifall verdienen, in Vergessenheit geraten, ist ja
ein allgemeiner Erfahrungssatz. Die Notwendigkeit, tief einschneidende Ge¬
setzesänderungen vorzunehmen, könnte doch nnr damit bewiesen werden, daß in
einer größern Anzahl von Füllen die Aufforderung der Justizverwaltung
zur Abstellung einzelner konkreter Mängel nichts gefruchtet und die Recht¬
sprechung darunter wirklich Schaden gelitten habe. Und wird denn jeder Miß¬
griff mit Sicherheit vermieden werden, wenn die Entscheidungen, statt jetzt von
den Landgerichten zu Aachen oder Dcmzig, künftig in Berlin getroffen werden?
Übrigens wäre es unrecht, wenn man, etwa infolge gewisser neuerdings ver¬
handelter, Aufsehen erregender Strafprozesse, dem Präsidium allein aus der
Wahl ungeeigneter Vorsitzenden einen Vorwnrs machen wollte. Alle jene
minderwertigen Kräfte sind seiner Zeit ohne jede Mitwirkung der Präsidien,
ganz allein von den Justizverwaltungen zur Ernennung vorgeschlagen und dem
betreffenden Gerichte zugewiesen worden. Dort müssen sie nun verbraucht
werden, so gut oder so schlecht es eben gehen will. Die Justizverwaltung
selbst könnte, solange der Grundsatz gilt, daß die Richter wider ihren Willen
nicht versetzt werden dürfen, den ungeeigneten Vorsitzenden einer Strafkammer,
der vielleicht sein ganzes Leben lang nur in Strafsachen gearbeitet hat, auch
nach dem neueu Entwürfe nur in einer Zivilkammer unterbringen, wo er
vielleicht erst recht eine Null sein wird. Was die Beschleunigung der Straf¬
rechtspflege mit den Persönlichkeiten zu thun haben soll, aus denen die ur-
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teilenden Kammern und Senate zusammengesetztsind, ist überhaupt nicht zu
verstehen. Die Verzögerungen kommen sast ausschließlich aus Rechnung der
Staatsanwaltschaften und der Untersuchungsrichter, auf das Vor-, nicht auf
das Hauptverfahren. Man hätte deshalb — wenn wirklich uusre grundlegen¬
den Gesetze spätestens innerhalb vvn fünfzehn Jahren wieder umgestülpt werden
müssen — eher auf eiue Erweiterung der Befugnisse der Präsidien oder der
Richterkollegien, z. B. auf eine Mitwirkung bei Ernennung der Richter, nach
dem bewährten Vorbild der Regimenter beim Ersatz des Ofsizierkorps, gefaßt
sein dürfen.

Was in aller Welt treibt die preußische Regierung, der der damalige
verdienstvolle Förderer der ganzen Einrichtung heute als einflußreicher Staats¬
minister angehört, oder was könnte die verbündeten Regierungen treiben, an
eine Einrichtung die Axt zu legen, die ans jedem einzelnen der vor fast zwanzig
Jahren dafür angeführten Gründe geschaffen werden müßte, wenn wir sie
nicht bereits hätten? Wie kann man in einer Zeit, wo — Gott sei es ge¬
klagt — die politischen Prozesse mehr als je in Blüte stehen, an Verminderung
auch nur einer einzigen der Bürgschaften für gerechte nnd vorurteilslose Richter¬
sprüche denken? Dürfen sich die Regierungen wundern, wenn die endlich zum
Schweigen gekommenenVerdächtigungen, sie suchten den ihnen verfassungs¬
müßig entzvgnen Einflnß aus die Rechtsprechungder Gerichte wiederzugewinnen,
von neuein auftauchen? Die Kreuzzeitung beschwerte sich erst unlängst über
das Übelwollen der hohen Büreaukratie gegen alle von ihr unabhängigen
Kräfte im öffentlichen Leben. Sollte auch diesmal etwas von diesem Übel¬
wollen im Spiele sein, so verfolgen wir den jetzt unternommenen Versuch, einen
der Eckpfeiler der Gerichtsverfassung hinwegzuuehmen, mit der ruhigen Zu¬
versicht, daß sich das deutsche Volk den kostbaren gemeinsamen Besitz aller
politischen Parteien, die Unabhängigkeit der deutschen Gerichte, nicht werde
verkümmern lassen.

Neue Ziele, neue Wege
Z. Die Parteien

st unter den dargelegten Umstünden von der Regierung vorläufig
nicht viel zu erwarten, so noch weniger von den Parteien. Seit
Jahren ist ihnen von den verschiedensten Seiten unzähligemal
die Daseinsberechtigung abgesprochen worden, weil sie veraltet
seien. Hier müssen sie doch noch einmal von dem hier einge-

nommnen Standpunkte aus gemustert werden. Die Übersicht wird von selbst


	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220

